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 1. Alle Verwaltungsakte – insbesondere Steuerbescheide – bitte sofort nach  
  Erhalt zur Überprüfung vorlegen 
 
Sofern Sie Ihrem Steuerberater keine Empfangsvollmacht für die Steuerbescheide und alle weiteren 
Briefe des Finanzamtes erteilt haben, müssen Sie dafür Sorge tragen, dass die Bescheide möglichst bald 
an den Berater zur Überprüfung vorgelegt werden, damit dieser bei Bedarf fristgerecht Rechtsmittel 
einlegen kann. Auch eine Aussetzung der Vollziehung der streitigen Steuer ist nur bei rechtzeitigem 
Einspruch möglich. Die Einspruchsfrist beträgt einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheides.  
Selbst wenn die im Bescheid festgesetzte Steuerschuld der Vorausberechnung des Steuerberaters ent-
spricht, kann die Einlegung eines Rechtsbehelfes – z. B. wegen den derzeit vielen verfassungsrechtli-
chen Zweifeln an gesetzlichen Vorschriften – geboten sein. 
Auch Bescheide, die selbst keine Steuerschuld ausweisen, wie z. B. Gewerbesteuermessbescheide und 
Verlustfeststellungen, haben Grundlagencharakter für Folgebescheide und müssen rechtzeitig geprüft 
und bei Bedarf angefochten werden. Eine Anfechtung des Folgebescheides ist insoweit nicht mehr mög-
lich. 
Ein Steuerbescheid, der lediglich den Hinweis enthält, dass der Vorbehalt der Nachprüfung aufgehoben 
wird, bedeutet, dass die Steuer endgültig festgesetzt wurde. Damit eine rechtzeitige Prüfung erfolgen 
kann, sollten die Verwaltungsakte nicht erst zusammen z. B. mit den Buchführungsunterlagen, sondern 
immer sofort und separat dem Berater zur Verfügung gestellt werden. 

 
 

 2. Haushaltsbegleitgesetz 2006, Steueränderungsgesetz 2007 und  
Mittelstandsentlastungsgesetz nunmehr endgültig verabschiedet 

 
Der Bundesrat hat am 16.6.2006 dem Haushaltsbegleitgesetz 2006 und am 7.7.2006 dem Steueränder-
ungsgesetz 2007 zugestimmt. Damit treten die – auch in der Fachwelt umstrittenen – Gesetze in Kraft. 
Zu den wichtigsten Änderungen gehören:  
 
Haushaltsbegleitgesetz 2006 
 
•  Die Anhebung des allgemeinen Umsatzsteuersatzes von 16 % auf 19 % zum 1.1.2007. 
• Die Erhöhung der Vorsteuerpauschale zur Entlastung der Landwirte ab 1.1.2007 von 9 % auf 

10,7 % und der Forstwirte von 5 % auf 5,5 %. 
• Die Erhöhung des Regelsatzes der Versicherungssteuer zum 1.1.2007 von 16 % auf 19 %. Durch 

die Änderungen werden auch die besonderen Steuersätze für Feuerversicherungen, für verbundene 
Wohngebäude- und Hausratversicherungen, für Seeschiffskaskoversicherungen sowie für Unfallver-
sicherungen mit Prämienrückgewähr erhöht. 

• Die Anhebung des Pauschalbeitragssatzes für geringfügig Beschäftigte ab dem 1.7.2006 von 
25 % auf 30 %.  

•  Die Absenkung des Beitragssatzes zur Arbeitslosenversicherung um zwei Prozentpunkte von 
6,5 % auf 4,5 % zum 1.1.2007. 

•  Die Begrenzung der Sozialversicherungsfreiheit für steuerfreie Sonn-, Feiertags- und Nachtzu-
schläge auf einen Stundenlohn von 25 Euro ab 1.7.2006. Für die steuerliche Behandlung bleibt es 
weiterhin bei der 50-Euro-Stundengrenze. 

 
Steueränderungsgesetz 2007 
  
• Aufwendungen für die Wege zwischen Wohnung und Betriebsstätte bzw. Arbeitsstätte sind dem 

Gesetz zufolge nicht mehr als Betriebsausgaben oder Werbungskosten abziehbar.  
 Zur Vermeidung von Härten für Fernpendler findet die Entfernungspauschale in Höhe von 0,30 

Euro in Zukunft erst ab dem 21. Kilometer wie Werbungskosten oder Betriebsausgaben Berücksich-
tigung.  

 Anmerkung: Nach der Gesetzesbegründung sollen nur für die Frage, ob die 1-%-Regelung bei Be-
triebsfahrzeugen weiter angewendet werden darf (mind. 50 %ige betriebliche Nutzung), die Fahrten 
zwischen Wohnung und Betriebsstätte der betrieblichen Nutzung zugerechnet werden. 



• Für zu versteuernde Einkommen über 250.000 Euro (Zusammenveranlagte: 500.000 Euro) kommt 
ein Zuschlag von drei Prozentpunkten auf den Einkommensteuer-Spitzensteuersatz (sog. Rei-
chensteuer) zum Tragen.  

 Für Gewinneinkünfte (Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder selbstständiger 
Arbeit) führt der Gesetzgeber einen Entlastungsbetrag ein, der bis zum In-Kraft-Treten der Unter-
nehmenssteuerreform am 1.1.2008 gewährt wird. Sollte die Unternehmenssteuerreform nicht zu die-
sem Zeitpunkt in Kraft treten, soll durch ein weiteres Gesetzgebungsverfahren die Verlängerung der 
Tarifbegrenzung bei Gewinneinkünften in Zukunft sichergestellt werden. 

• Der Sparerfreibetrag sinkt auf 750 Euro bzw. 1.500 Euro (Ledige/Verheiratete). 
• Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer können nur noch dann als Betriebsausgaben oder 

Werbungskosten steuerlich berücksichtigt werden, wenn es den Mittelpunkt der gesamten betriebli-
chen und beruflichen Tätigkeit bildet.  

 Vom Abzugsverbot nicht betroffen sind nach wie vor Aufwendungen für Arbeitsmittel, wie z. B. 
Schreibtisch, Bücherregal und PC. Diese Aufwendungen sind weiterhin bei betrieblicher/beruflicher 
Veranlassung als Betriebsausgaben oder Werbungskosten zu berücksichtigen.  

• Die Altersgrenze für die Gewährung von Kindergeld bzw. kindbedingte Freibeträge für Kinder sinkt 
ab dem Geburtsjahrgang 1983 von vor Vollendung des 27. Lebensjahres auf vor Vollendung des 25. 
Lebensjahres, für Kinder des Geburtsjahres 1982 auf vor Vollendung des 26. Lebensjahres. 

• Neuregelungen im Bergmannsprämiengesetz sollen zu einer zeitlich gestuften und ab 2008 endgülti-
gen Abschaffung der Bergmannsprämie führen.  

Die Neuregelungen durch das Steuerentlastungsgesetz treten zum 1.1.2007 in Kraft. 
 
Mittelstandsentlastungsgesetz 
 
Am 7.7.2006 gab der Bundesrat auch grünes Licht für ein "Erstes Gesetz zum Abbau von bürokrati-
schen Hemmnissen in der mittelständischen Wirtschaft". Dadurch sollen Unternehmen von wachstums-
hemmender Überregulierung befreit werden. 
Insbesondere der Mittelstand sowie Existenzgründer profitieren von diesem Gesetz, das z. B. durch den 
Abbau von Statistik-, Nachweis-, Dokumentations- und Buchführungspflichten, durch die Vereinfa-
chung und Beschleunigung von Genehmigungsverfahren, die Vereinheitlichung von Schwellenwerten 
im Bilanz- und Steuerrecht sowie durch die Begrenzung der Verpflichtung von Betrieben zur Bestellung 
von Datenschutzbeauftragten einige Erleichterungen verschafft. Das Gesetz enthält u. a. folgende Maß-
nahmen: 
 
• Der Gesamtbetrag für Kleinbetragsrechnungen ist (aus umsatzsteuerlicher Sicht) von 100 Euro auf 

150 Euro angehoben worden. Damit soll ab dem 1.1.2007 der Tatsache Rechnung getragen werden, 
dass z. B. beim Betanken von Kleintransportern oder Pkw aufgrund der gestiegenen Kraftstoffpreise 
die ursprüngliche Kleinbetragsgrenze von 100 Euro häufig bereits bei einer Tankfüllung überschrit-
ten wird. Die Erteilung von Rechnungen mit allen erforderlichen Pflichtangaben, z. B. Name und 
Anschrift des Kunden, war unverhältnismäßig. 

• Durch die Anhebung der Buchführungspflichtgrenze von einem Umsatz von 350.000 Euro auf 
500.000 Euro fallen gewerbliche Betriebe mit einem Gewinn bis zu 30.000 Euro aus der Buchfüh-
rungspflicht. Sie können zu der weniger aufwändigen Gewinnermittlung durch Einnahmen-
Überschuss-Rechnung (§ 4 Abs. 3 EStG) übergehen. Freiberufler sind generell nicht buchführungs-
pflichtig. Diese Regelung gilt für Umsätze der Kalenderjahre, die nach dem 31.12.2006 beginnen. 

• In der Statistik des produzierenden Gewerbes werden nur noch Unternehmen mit mindestens 50 
(bisher 20) Beschäftigten erfasst. Die Pflicht zur Bestellung von Datenschutzbeauftragten wird auf 
Unternehmen reduziert, die mindestens zehn (bisher fünf) mit Personendatenverarbeitung betraute 
Mitarbeiter beschäftigen. Berufsgeheimnisträger wie z. B. Ärzte, Rechtsanwälte und Steuerberater 
profitieren dadurch, dass sie externe Datenschutzbeauftragte bestellen können. 

• Eine echte Erleichterung betrifft die Abrechnung der Beiträge zur Sozialversicherung. Danach 
kann der Arbeitgeber – abweichend von der bisherigen Regelung – den Betrag in Höhe der Beiträge 
des Vormonats zahlen, wenn Änderungen der Beitragsabrechnungen regelmäßig durch Mitarbeiter-
wechsel oder variable Entgeltbestandteile dies erfordern.  



 Für den verbleibenden Restbetrag bleibt es bei der Fälligkeit zum drittletzten Bankarbeitstag des 
Folgemonats. 

 
 
 3. Nachweispflichten bei der Anwendung der 1-%-Regelung auf Pkw,  

die zu mehr als 50 % betrieblich genutzt werden 
 
Die pauschale Ermittlung für die private Kraftfahrzeugnutzung (1-%-Regelung) ist für Wirtschaftsjahre, 
die nach dem 31.12.2005 beginnen, nur noch anwendbar, wenn das Kraftfahrzeug zu mehr als 50 % 
betrieblich genutzt wird.  
Das Bundesfinanzministerium äußert sich nunmehr in einem Schreiben zur Nachweispflicht über den 
Umfang der betrieblichen Nutzung von Firmenfahrzeugen. Danach gilt Folgendes: 
 
Zulässige Anwendung der 1-%-Regelung  
 
•  Umfang der betrieblichen Nutzung: Die private Nutzung eines Kraftfahrzeugs ist mit 1 % des in-

ländischen Listenpreises zu ermitteln, wenn dieses zu mehr als 50 % betrieblich genutzt wird. Der 
betrieblichen Nutzung werden alle Fahrten zugerechnet, die betrieblich veranlasst sind. Fahrten zwi-
schen Wohnung und Betriebsstätte oder Familienheimfahrten sind dabei der betrieblichen Nutzung 
zuzurechnen.  

 Die Überlassung eines Kraftfahrzeugs auch zur privaten Nutzung an einen Arbeitnehmer stellt für 
den Steuerpflichtigen (Arbeitgeber) eine vollumfängliche betriebliche Nutzung dar.  

 
•  Nachweis der betrieblichen Nutzung: Der Umfang der betrieblichen Nutzung ist vom Steuerpflich-

tigen darzulegen und glaubhaft zu machen. Dies kann in jeder geeigneten Form erfolgen. Auch die 
Eintragungen in Terminkalendern, die Abrechnung gefahrener Kilometer gegenüber den Auftragge-
bern, Reisekostenaufstellungen sowie andere Abrechnungsunterlagen können zur Glaubhaftmachung 
geeignet sein. Sind entsprechende Unterlagen nicht vorhanden, kann die überwiegende betriebliche 
Nutzung durch formlose Aufzeichnungen über einen repräsentativen zusammenhängenden Zeitraum 
(i. d. R. drei Monate) glaubhaft gemacht werden. Dabei reichen Angaben über die betrieblich veran-
lassten Fahrten (jeweiliger Anlass und die jeweils zurückgelegte Strecke) und die Kilometerstände zu 
Beginn und Ende des Aufzeichnungszeitraumes aus.  

 Auf einen Nachweis der betrieblichen Nutzung kann verzichtet werden, wenn sich bereits aus Art 
und Umfang der Tätigkeit des Steuerpflichtigen ergibt, dass das Kraftfahrzeug zu mehr als 50 % be-
trieblich genutzt wird.  

 Dies betrifft Steuerpflichtige, die ihren Pkw für eine durch ihren Betrieb oder Beruf bedingte typi-
sche Reisetätigkeit benutzen oder die zur Ausübung ihrer räumlich ausgedehnten Tätigkeit auf die 
ständige Benutzung des Kraftfahrzeugs angewiesen sind (z. B. bei Taxiunternehmern, Handelsvertre-
tern, Handwerkern der Bau- und Baunebengewerbe, Landtierärzten). Diese Vermutung gilt, wenn ein 
Steuerpflichtiger mehrere Kraftfahrzeuge im Betriebsvermögen hält, nur für das Kraftfahrzeug mit 
der höchsten Jahreskilometerleistung.  

 Keines weiteren Nachweises bedarf es, wenn die Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte und 
die Familienheimfahrten mehr als 50 % der Jahreskilometerleistung des Kraftfahrzeugs ausmachen.  

 Wurde der betriebliche Nutzungsumfang des Kraftfahrzeugs einmal dargelegt, so will die Finanz-
verwaltung – wenn sich keine wesentlichen Veränderungen in Art oder Umfang der Tätigkeit oder 
bei den Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte ergeben – auch für die folgenden Veranla-
gungszeiträume von diesem Nutzungsumfang ausgehen. Ein Wechsel der Fahrzeugklasse kann je-
doch im Einzelfall Anlass für eine erneute Prüfung des Nutzungsumfangs sein.  

 
Ermittlung des privaten Nutzungsanteils bei Ausschluss der 1-%-Regelung: Beträgt der betriebli-
che Nutzungsanteil 10 bis 50 %, darf der private Anteil nicht nach der 1-%-Regelung bewertet werden.  
Die gesamten angemessenen Kraftfahrzeugaufwendungen sind Betriebsausgaben; der private Nutzungs-
anteil ist als Entnahme zu erfassen. Dieser ist mit dem auf die nicht betrieblichen Fahrten entfallenden 
Anteil an den Gesamtaufwendungen für das Kfz zu bewerten.  
 



Umsatzsteuerliche Beurteilung: Ist die Anwendung der 1-%-Regelung ausgeschlossen, weil das Fahr-
zeug zu weniger als 50 % betrieblich genutzt wird, und wird der private Nutzungsanteil nicht durch ein 
Fahrtenbuch nachgewiesen, ist dieser Nutzungsanteil im Wege der Schätzung zu ermitteln, wobei der 
Umsatzbesteuerung grundsätzlich der für ertragsteuerliche Zwecke ermittelte private Nutzungsanteil 
zugrunde zu legen ist.  
 
 
 4. Nutzung betrieblicher Pkw zu Privatfahrten, zu Fahrten zwischen Wohnung und Be-

triebsstätte – Kostendeckelung und Entfernungspauschale 
 
Die Entfernungspauschale ist auch im betrieblichen Bereich unabhängig von den tatsächlichen Aufwen-
dungen zu gewähren. Die Kostendeckelung führt daher ggf. zu unzutreffenden Ergebnissen. 
 
Beispiel: Für einen zum Betriebsvermögen gehörenden – gemischt genutzten – Pkw (Bruttolistenpreis 
35.600 Euro) sind im Wirtschaftsjahr nachweislich 6.500 Euro Gesamtkosten angefallen. Der Pkw wur-
de an 200 Tagen für Fahrten zwischen Wohnung und Betrieb (Entfernung 27 km) benutzt. Ein Fahrten-
buch wird nicht geführt. Die nicht abziehbaren Betriebsausgaben und der (private) Nutzungswertanteil 
werden pauschal wie folgt ermittelt:  
 

Privatnutzungsanteil: 
35.600 Euro x 1 %  x 12 Monate 4.272 Euro

Nicht abziehbare Betriebsausgaben 
35.600 Euro x 0,03 % x  27 km x 12 Monate 3.460 Euro
./. Entfernungspauschale 
200 x 0,30 Euro x 27 km 1.620 Euro
Nicht abziehbar: 1.840 Euro 1.840 Euro

 6.112 Euro
tatsächliche Gesamtkosten 6.500 Euro
Gewinnminderung bisher: 388 Euro

 
Da der pauschale Nutzungswert und die nicht abziehbaren Betriebsausgaben zusammen die tatsächlich 
entstandenen Aufwendungen nicht übersteigen, liegt kein Fall der Kostendeckelung vor.  
Um dem Steuerpflichtigen mindestens in Höhe der Entfernungspauschale, die ja unabhängig von tat-
sächlichen Aufwendungen zu gewähren ist, einen Betriebsausgabenabzug zu belassen, ist nach bundes-
einheitlicher Auffassung eine Kostendeckelung erforderlich. Für den Beispielssachverhalt ergibt sich 
somit folgende Berechnung: 
 

Tatsächlich entstandene Aufwendungen 6.500 Euro
Zu gewährende Entfernungspauschale 1.620 Euro
Differenz (= Höchstbetrag der pauschalen Wertansätze) 4.880 Euro

 
In allen noch offenen Fällen ist nicht von den tatsächlich entstandenen Aufwendungen, sondern von den 
um eine Entfernungspauschale gekürzten tatsächlich entstandenen Aufwendungen auszugehen. 
 

Gewinnminderung neu: 
(6.500 Euro ./. 4.880 Euro) 1.620 Euro

 
Anmerkung: Nach den Neuregelungen durch das  Steueränderungsgesetz 2007 wird ab dem 1.1.2007 
die Entfernungspauschale erst ab dem 21. km gelten, was im Beispielsfalle eine Gewinnminderung von 
420 Euro bedeuten würde. 
 
 



 5. Voraussetzungen für die steuerliche Anerkennung von  
haushaltsnahen Dienstleistungen 

 
Seit dem Veranlagungsjahr 2003 können Steuerpflichtige ihre Aufwendungen für regelmäßige Renovie-
rungsarbeiten im Haushalt, wie Schönheitsreparaturen und kleine Ausbesserungsarbeiten, steuerlich 
geltend machen. Handwerkliche Tätigkeiten waren jedoch nur dann steuerlich begünstigt, wenn sie von 
Auftraggebern auch ohne besonderes handwerkliches Geschick erledigt werden konnten.  
Rückwirkend zum 1.1.2006 können alle Handwerkerrechnungen, die vom Mieter oder Eigentümer für 
die zu eigenen Wohnzwecken genutzte Wohnung bezahlt werden, bis zum Höchstbetrag von 600 Euro 
pro Jahr (20 % von 3.000 Euro) von der Steuer abgezogen werden.  
Dazu gehören Aufwendungen für Renovierungs- oder Erhaltungs- und Modernisierungsarbeiten. 
Begünstigt sind z. B. das Streichen und Tapezieren von Innenwänden, die Beseitigung kleinerer Schä-
den, die Erneuerung des Bodenbelags, die Modernisierung des Badezimmers oder der Austausch von 
Fenstern sowie Garten- und Wegebauarbeiten. Auch Umzugskosten, soweit sie von Umzugsspeditionen 
durchgeführt werden, sind begünstigt. 
Neu ist, dass auch Pflege- und Betreuungsleistungen für Personen, bei denen ein Schweregrad der 
Pflegebedürftigkeit festgestellt wurde oder ein Anspruch auf Leistungen der Pflegeversicherung besteht, 
durch die Neuregelung ebenfalls erfasst werden. Die Steuerermäßigung steht auch den Angehörigen von 
Personen mit Pflege- und Betreuungsbedarf zu, wenn sie für Pflege- oder Betreuungsleistungen auf-
kommen, die im Haushalt der gepflegten oder betreuten Person oder im Haushalt des Angehörigen 
durchgeführt werden. Bei Inanspruchnahme von Pflege- und Betreuungsleistungen verdoppelt sich der 
Höchstbetrag für haushaltsnahe Dienstleistungen auf 6.000 Euro, was eine Steuerermäßigung von 
höchstens 1.200 Euro bedeutet. Geltend gemacht werden können nur solche Leistungen, die durch die 
Pflegeversicherung nicht abgedeckt sind. 
Werden sowohl Renovierungs- oder Erhaltungsaufwendungen bis zum Höchstbetrag von 3.000 Euro 
und Pflege- und Betreuungsleistungen bis zum Höchstbetrag von 6.000 Euro im Jahr aufgewendet, ver-
ringert sich die Einkommensteuer um bis zu 1.800 Euro (600 Euro + 1.200 Euro) im Jahr. Um jedoch in 
den Genuss der steuerlichen Vergünstigung zu gelangen, müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein. 
 
• Auf Rechnungsausstellung achten! Nur Arbeitskosten einschließlich des hierauf entfallenden An-

teils an Mehrwertsteuer sind steuerlich begünstigt.  
 Bei Handwerkerrechnungen stellt sich die Frage, welche Anforderungen an den Rechnungsaus-

weis von Handwerkerleistungen zu stellen sind, insbesondere wie der nicht begünstigte Materialan-
teil zu kennzeichnen ist. Hintergrund ist der oftmals zwischen Handwerker und Kunden vereinbarte 
Einheitspreis. Dieser zeichnet sich dadurch aus, dass pro Menge/Masse (Quadratmeter, Meter, Ku-
bikmeter, Tonne, ...) ein bestimmter Preis vereinbart wird. In diesem Preis enthalten sind sowohl Ma-
terial als auch Arbeitsleistung, ohne dass diese Positionen getrennt aufgeführt werden. 

 
 Beispiel: Der Kunde wünscht die Erneuerung der Bodenfliesen in seinem Bad. Das Angebot sieht 

unter Berücksichtigung des Materialpreises der vom Kunden ausgesuchten Fliesen, der benötigten 
Zusatzmaterialien (z. B. Fliesenkleber) und der Größe und Schwierigkeit der zu verlegenden Fläche 
einen Einheitspreis von 45 Euro/qm vor. Hierin enthalten sind auch An- und Abfahrt, Maschinenein-
satz, Gesellenlohn und Gewinnaufschlag. In diesen Fällen kann der in einer Summe ausgewiesene 
Rechnungsbetrag z. B. wie folgt ergänzt werden: 

 
 "Im Rechnungsbetrag in Höhe von ... sind Materialkosten in Höhe von ... brutto enthalten." 
 
 Die Materialkosten (einschließlich Umsatzsteuer) werden dann im Rahmen der Berücksichtigung der 

haushaltsnahen Dienstleistungen als nicht begünstigte Aufwendungen vom Rechnungsbetrag abge-
zogen. Soweit im konkreten Einzelfall allerdings offensichtlich nicht anzuerkennende Gefälligkeits-
rechnungen ausgestellt werden, d. h. Rechnungen, in denen der Materialanteil erkennbar zu niedrig 
ausgewiesen wird, um den begünstigten Lohnkosten-Rechnungsanteil zu erhöhen, wird der Auftei-
lungsmaßstab von der Finanzverwaltung im Wege der Schätzung entsprechend abgeändert. 

 Empfänger der Rechnung sollten deshalb gleich bei der Auftragsvergabe auf eine solche Aufteilung 
bestehen, wenn sie die Kosten steuerlich ansetzen wollen. Im Nachhinein – eventuell Jahre später – 



eine "ordnungsgemäße" Rechnung zu bekommen, dürfte sich in der Praxis oft als schwierig erwei-
sen. 

 Leistungen, bei denen die Lieferung der Ware im Vordergrund steht, sind weiterhin nicht begünstigt 
(z. B. Partyservice, Lieferung von Blumenerde). 

 
• Rechnungen und Kontoauszüge aufbewahren! Die Aufwendungen müssen zwingend durch Vor-

lage der Rechnung und die Zahlung durch einen Kontoauszug nachgewiesen werden.  
 Die Handwerkerrechnungen bzw. Rechnungen des Pflegepersonals sollten deshalb im Original auf-

bewahrt werden. Die entsprechenden Rechnungen sowie die dazugehörigen Kontoauszüge als Zah-
lungsnachweis sind zwingend für die Einkommensteuererklärung aufzubewahren! 

 
• Keine Barzahlungen vornehmen! Barzahlungen werden steuerlich nicht anerkannt.  
 
 
 6. Gesetzliche Klarstellung zur Rentenversicherungspflicht bei selbstständigen 

GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführern 
 
Seit dem 1.1.1999 sind selbstständig tätige Personen in der gesetzlichen Rentenversicherung versiche-
rungspflichtig, wenn sie im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit keinen versicherungspflichtigen Arbeit-
nehmer beschäftigen und auf Dauer und im Wesentlichen nur für einen Auftraggeber tätig sind. Hiervon 
erfasst wird auch eine selbstständige Tätigkeit im Rahmen einer Mitarbeit in einer Kapitalgesellschaft 
(z. B. Alleingesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH).  
Das Bundessozialgericht vertrat in seinem Urteil vom 24.11.2005 (B 12 RA 1/04 R) die Auffassung, 
dass bei der Prüfung der Voraussetzungen für die Rentenversicherungspflicht nicht auf die Verhältnisse 
der Gesellschaft, sondern auf die des selbstständigen GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführers abzustel-
len sei.  
Dies hätte die für die Praxis unerwünschte Folge, dass bislang nicht rentenversicherungspflichtige Ein-
zelkaufleute mit mehreren Arbeitnehmern und Auftraggebern rentenversicherungspflichtig werden, 
sobald sie eine Gesellschaft gründen, in der sie eine beherrschende Stellung einnehmen. 
Die Deutsche Rentenversicherung hatte bereits im Vorfeld beschlossen, dem Urteil des Bundessozialge-
richts über den entschiedenen Einzelfall hinaus nicht zu folgen. Das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales wurde um eine gesetzliche Klarstellung im Sinne der bisherigen Praxis gebeten.  
Der Gesetzgeber hat mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2006 eine Festlegung zugunsten der GmbH-
Gesellschafter-Geschäftsführer herbeigeführt. Danach sind versicherungspflichtig u. a. selbstständig 
Tätige, die auf Dauer und im Wesentlichen nur für einen Auftraggeber tätig sind. Bei Gesellschaftern 
gelten als Auftraggeber die Auftraggeber der Gesellschaft. Maßgebend ist demnach, für wie viele Auf-
traggeber die Gesellschaft tätig ist. 
 
 
 7. Verkehrssicherungspflicht des Reiseveranstalters 
 
In einem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall klagten die Eltern eines elfjährigen Kindes, das auf 
einer Pauschalreise bei der Benutzung einer auf dem Hotelgelände stehenden Wasserrutsche ertrank, 
weil es mit dem Arm in ein Absaugrohr geraten war und sich nicht befreien konnte. Die Öffnungen der 
Absaugrohre waren nicht mit einem Schutzgitter abgedeckt. Die Mutter und die Brüder des Kindes, die 
alle an posttraumatischen Belastungsstörungen mit Krankheitswert leiden, haben den Reiseveranstalter 
auf Schmerzensgeld verklagt, weil dieser seine Pflicht verletzt habe, die Sicherheit der Hoteleinrichtun-
gen zu überprüfen.  
Nach Auffassung der Bundesrichter trifft den Reiseveranstalter eine Verkehrssicherungspflicht, die ihn 
verpflichtet, seine Vertragshotels und deren Einrichtungen darauf zu überprüfen, ob sie einen ausrei-
chenden Sicherheitsstandard bieten.  
Diese Verkehrssicherheitspflicht trifft auf jene Bauten und Einrichtungen zu, die aus Sicht eines Rei-
senden zur Hotelanlage gehören. Dabei ist es unerheblich, ob diese im Katalog benannt sind oder ob für 
die Benutzung eine gesonderte Gebühr verlangt wird.  
Ferner entschieden die Richter, dass die Familie aufgrund der deliktsrechtlich ersatzfähigen eigenen Ge-
sundheitsschäden  Schmerzensgeld verlangen kann. 



 
 
 8. Reisebüros sind nicht zum Hinweis auf eine Reiseabbruchversicherung verpflichtet  
 
Die Richter des Bundesgerichtshofs hatten über einen Fall der Haftung des Reisebüros gegenüber dem 
Reisekunden für ein Beratungsverschulden zu entscheiden. Es ging um eine Reiseversicherung.  
In dem Urteil stellten die Richter zunächst klar, dass ein Reisebüro mit dem Reisekunden einen Reise-
vermittlungsvertrag mit Haftungsfolgen abschließt. Ein solcher Reisevermittlungsvertrag hat zwar nor-
malerweise nur die Beratung des Kunden bei der Auswahl oder Zusammenstellung einer seinen Wün-
schen entsprechenden Reise zum Gegenstand, nicht hingegen die Versicherungsberatung. Anders kann 
es aber sein, wenn das Reisebüro ähnlich wie ein Reiseveranstalter auftritt.  
In einem solchen Fall besteht für das Reisebüro jedoch eine Pflicht zur Versicherungsberatung. Dazu 
hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass das Reisebüro ebenso wie der Reiseveranstalter nur zum 
Hinweis auf die Möglichkeit des Abschlusses einer Reiserücktrittskosten- und einer Rücktransportkos-
tenversicherung, nicht aber einer Reiseabbruchsversicherung verpflichtet ist. Auch eine verhältnismäßig 
lange Reisedauer und einen hohen Reisepreis haben die Richter nicht für ausreichend gehalten, um wei-
tergehende Aufklärungspflichten zu begründen. 
 
 
 9. Nebenkosten leer stehender Wohnungen muss der Vermieter tragen 
 
Im Mietrechtsreformgesetz vom 19.6.2001 ist die Wohnfläche als Regelmaßstab für die Verteilung der 
Betriebskosten gesetzlich verankert worden. Nur für Betriebskosten, die von einem erfassten Verbrauch 
oder einer erfassten Verursachung durch den Mieter abhängen, gilt dies nicht. Für den Fall einer fehlen-
den Vereinbarung ist der Flächenschlüssel nunmehr gesetzlich vorgeschrieben. 
Sind nun Betriebskosten nach dem Verhältnis der Fläche der Mietwohnung zur Gesamtwohnfläche um-
zulegen, hat der Vermieter die auf leer stehende Wohnungen entfallenden Betriebskosten grundsätzlich 
selbst zu tragen. Dies gilt auch für verbrauchsabhängige Betriebskosten, die wegen fehlender Erfassung 
des Verbrauchs der einzelnen Mieter nach der Wohnfläche abgerechnet werden.  
Das Gericht führte in seiner Begründung aus, dass der Vermieter das Vermietungsrisiko und damit das 
Leerstandsrisiko selbst zu tragen hat. 
Will der Vermieter den vereinbarten Verteilungsschlüssel für die Umlegung der Betriebskosten ändern, 
so ist dies nur im Wege einer Vertragsänderung zulässig, für die es der Zustimmung des Mieters bedarf. 
Ob und unter welchen konkreten Voraussetzungen der Vermieter bei einem Leerstand von Wohnungen 
die Zustimmung des Mieters zur Änderung des vereinbarten Flächenschlüssels dahingehend verlangen 
kann, dass die Flächen leer stehender Wohnungen in die Umlegung bestimmter – insbesondere 
verbrauchsabhängiger – Betriebskosten nicht einbezogen werden, ist umstritten. 
Als mögliche Rechtsgrundlage für einen derartigen Anspruch kommt z. B. die Bestimmung über eine 
Störung der Geschäftsgrundlage in Betracht. Diese Bestimmung sieht Folgendes vor:  
"Haben sich Umstände, die zur Grundlage des Vertrags geworden sind, nach Vertragsschluss schwer-
wiegend verändert und hätten die Parteien den Vertrag nicht oder mit anderem Inhalt geschlossen, wenn 
sie diese Veränderung vorausgesehen hätten, so kann Anpassung des Vertrags verlangt werden, soweit 
einem Teil unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, insbesondere der vertraglichen oder 
gesetzlichen Risikoverteilung, das Festhalten am unveränderten Vertrag nicht zugemutet werden kann. 
Einer Veränderung der Umstände steht es gleich, wenn wesentliche Vorstellungen, die zur Grundlage 
des Vertrags geworden sind, sich als falsch herausstellen." 
Unter diesem rechtlichen Gesichtspunkt ist ein Anspruch des Vermieters auf Zustimmung zu der be-
gehrten Vertragsänderung nur dann begründet, wenn dem Vermieter unter Berücksichtigung aller Um-
stände des Einzelfalles, insbesondere der vertraglichen oder gesetzlichen Risikoverteilung, das Festhal-
ten am unveränderten Vertrag nicht mehr zugemutet werden kann. 
 
 
10. Dauer des Unterhaltsanspruchs wegen Pflege und Erziehung eines  

nichtehelich geborenen Kindes 
 



Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte sich mit einem Teilaspekt des Unterhaltsanspruchs der nicht mit 
dem Vater des Kindes verheirateten Mutter zu befassen.  
Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) steht der Mutter ein Unterhaltsanspruch für die Dauer von 
mindestens drei Jahren zu, soweit von ihr wegen der Pflege und Erziehung des Kindes eine Erwerbstä-
tigkeit nicht erwartet werden kann. Unterhalt kann aber auch darüber hinaus zugesprochen werden, 
wenn dies aus Billigkeitsgründen, insbesondere mit Blick auf die Belange des Kindes, geboten ist. Einer 
geschiedenen Mutter wird jedoch wegen der Pflege und Erziehung des gemeinsamen Kindes grundsätz-
lich ein unbefristeter Unterhaltsanspruch eingeräumt.  
Nach überwiegender Auffassung in Rechtsprechung und Literatur kann die geschiedene Ehefrau erst 
dann auf eine eigene Berufstätigkeit verwiesen werden, wenn ihr Kind das achte (Teilzeittätigkeit) bzw. 
das 15. Lebensjahr (volle Erwerbstätigkeit) vollendet hat.  
Umstritten ist, ob die grundsätzliche Begrenzung des Unterhaltsanspruchs der nichtehelichen Mutter auf 
drei Jahre dem Gleichheitsgebot und dem besonderen Schutz der nichtehelich geborenen Kinder genügt.  
Der BGH hat entschieden, dass zwar eine vollständige Angleichung des Unterhaltsanspruchs aus Anlass 
der Geburt an den Unterhaltsanspruch des geschiedenen Ehegatten nicht von Verfassungs wegen gebo-
ten ist,  elternbezogene, insbesondere aber kindbezogene Gründe müssen jedoch für eine Fortdauer des 
Unterhaltsanspruchs berücksichtigt werden.  
Der Gesetzgeber hat im Grundgesetz nichtehelich geborenen Kindern die gleichen Bedingungen für ihre 
leibliche und seelische Entwicklung zu schaffen wie ehelichen Kindern. Dieses Gebot wirkt sich auf den 
Unterhaltsanspruch der Mutter allerdings nur insoweit aus, als die Pflege und Erziehung des Kindes 
betroffen ist. Seit In-Kraft-Treten des Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetzes zum 
1.10.1995 kann die Mutter zwar frei entscheiden, ob sie das Kind selbst betreut oder wegen ihrer Er-
werbstätigkeit die Erziehung anderweit regelt, aus unterhaltsrechtlicher Sicht hat sie dabei jedoch be-
sondere staatliche Hilfen, die ihr die Kindererziehung erleichtern sollen, in Anspruch zu nehmen. 
 
 
11. Grenze für Nachschusspflicht muss auch bei Publikumsgesellschaften  

im Voraus festgelegt werden 
 
Der Bundesgerichtshof hat am 23.1.2006 in zwei Urteilen entschieden, dass nachträgliche Beitragserhö-
hungen ("Nachschüsse") auch in einer Publikumspersonengesellschaft nicht ohne Weiteres durch die 
Mehrheit beschlossen werden können, sondern dass es hierzu einer im Voraus vereinbarten Grenze be-
darf.  
Das Bürgerliche Gesetzbuch schreibt zur Nachzahlungsverpflichtung vor, dass ein Gesellschafter einer 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) dieser gegenüber weder verpflichtet ist, mehr als den vereinbar-
ten Beitrag zu leisten, noch während des Bestehens der Gesellschaft seine durch Verlust verminderte 
Einlage zu ergänzen. 
Nach Auffassung der Bundesrichter kann der Gesellschaftsvertrag jedoch grundsätzlich bestimmen, dass 
die Gesellschafter über die eigentliche Einlageschuld hinaus weitergehende Beitragspflichten zu erfüllen 
haben. Das bedarf aber zweifelsfreier Festlegung, damit jeder einer Personengesellschaft Beitretende im 
Voraus ersehen kann, welche Beitragspflichten er übernimmt. 
Dementsprechend hängt nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung auch die Zulässigkeit nachträgli-
cher, durch Mehrheitsbeschluss begründeter Beitragspflichten davon ab, dass in dem jeweiligen Gesell-
schaftsvertrag eine Obergrenze für Beitragserhöhungen festgelegt oder das Erhöhungsrisiko sonst in 
entsprechender Weise eingegrenzt wird.  
Für Publikumsgesellschaften gilt nichts anderes. Gesellschaftsvertragliche Bestimmungen, die den ein-
zelnen Gesellschafter zu Nachschusszahlungen verpflichten, "soweit bei laufender Bewirtschaftung des 
Grundstücks Unterdeckungen auftreten" oder "soweit die laufenden Einnahmen die laufenden Ausgaben 
nicht decken", genügen diesen Anforderungen nicht, sie können deshalb nicht Grundlage einer Nach-
schussverpflichtung sein.  
 
 
  
 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich für die  
 Berechnung von Verzugszinsen 

 1.1.2002 - 30.6.2002 =  2,57 % 
 1.7.2002 - 31.12.2002 =  2,47 % 
 1.1.2003 - 30.6.2003 =  1,97 % 
 1.7.2003 - 31.12.2003 =  1,22 % 



 1.1.2004 - 30.6.2004 =  1,14 % 
 1.7.2004 - 31.12.2004 =  1,13 % 
 1.1.2005 - 30.6.2005 = 1,21 % 
 1.7.2005 - 31.12.2005 = 1,17 % 
 1.1.2006 - 30.6.2006 = 1,37 % 
   ab 1.7.2006 =  1,95 % 
 

  
 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5-%-Punkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: Basiszinssatz + 8-%-Punkte 

 
 Verbraucherpreisindex 
 (2000 = 100) 

2006:  
Juli = 110,7; Juni 110,3; Mai = 110,1; April = 109,9; März = 109,5;  
Februar = 109,5; Januar = 109,1 
2005:  
Dezember = 109,6; November = 108,6; Oktober = 109,1;September = 109,1; 
August = 108,7; Juli = 108,6; Juni = 108,1; Mai = 108,0; April = 107,7;März = 
107,6, Februar = 107,3; Januar = 106,9 
2004:  
Dezember = 107,3; November = 106,2; Oktober = 106,6;  
September = 106,4; August = 106,7; Juli 106,5; Juni = 106,2; Mai = 106,2; 
April = 106,0; März = 105,7; Februar = 105,4; Januar = 105,2 

  
Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 


